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Editorial

Neues Bau-
reglement

Liebe 
Eschenbacherinnen 
und Eschenbacher

Der Countdown für 
die Inkraftsetzung 

des neuen Planungs- und Baugesetzes 
im Kanton St. Gallen läuft. Die Ziele 
der Revision waren hauptsächlich die 
Schaffung von Instrumenten für eine 
optimalere Nutzung der Bauzonen 
und eine Vereinheitlichung der Bau-
vorschriften innerhalb des Kantons. 
Weil die Gemeinde Eschenbach noch 
mit drei eigenständigen Baureglemen-
ten der «alten» Gemeinden mit unter-
schiedlichen Rechten operiert, hat der 
Gemeinderat beschlossen, die Mög-
lichkeit einer Teilrevision der heutigen 
Reglemente nicht zu nutzen, sondern 
hat gestützt auf das neue Planungs- 
und Baugesetz ein neues Baureglement 

über die ganze Gemeinde erarbeitet. 
Warum? Weil sonst immer noch nach 
den alten Reglementen «gehandwerkt» 
werden müsste, was die Aufgabe nicht 
erleichtert. Darum wird die kommu-
nale Bauordnung direkt ins neue Recht 
überführt. Um dies zu bewerkstelligen, 
braucht es auch im Zonenplan ein paar 
Anpassungen. Die Nutzungszonen wer-
den über die drei ehemaligen Gemein-
degebiete «harmonisiert». Die Zonen-
art «übriges Gemeindegebiet», das nach 
ständiger Rechtsprechung mit gleicher 
Wirkung wie die Landwirtschaftszone 
als Nichtbaugebiet gilt, gibt es im neu-
en Planungs- und Baugesetz nicht mehr 
und ergo auch nicht mehr im Zonen-
plan und Baureglement. Sie wird des-
halb aus dem Zonenplan genommen 
und einer definitiven Nutzungszone 
zugeschieden. Die künftige Entwick-
lung der Gemeinde wird im Richtplan 
abgebildet.

Mit diesem «kleinen Schritt» wird ein 
«grosser» gemacht für die Zukunft in 
Bezug auf die künftige Raumplanung 

des Gemeindegebietes. Der Rat kann 
nach Inkrafttreten sauber aufgestellt die 
Richtplanung in Angriff nehmen. Wir 
schaffen uns also gewissermassen ei-
nen Vorsprung gegenüber den anderen 
Gemeinden in der Region und im Kan-
ton und sollten diesen ausnützen. Im 
Rahmen des Mitwirkungsverfahrens 
zum neuen Baureglement haben wir im 
Eschenbach aktuell, Ausgabe Nr. 8, vom 
10. Juni 2016 die Bevölkerung eingela-
den, zum Baureglement ihre Inputs zu 
geben. Besten Dank für die vielen und 
guten Rückmeldungen, die so weit wie 
möglich eingebettet wurden. Wie es mit 
den weiteren Schritten vorwärts geht, 
entnehmen Sie den Hinweisen in dieser 
Ausgabe. Wir freuen uns auf jeden Fall 
bald nur noch ein Baureglement an-
wenden zu müssen. Und eines ist klar: 
Der Weg in die Zukunft von Eschen-
bach führt mitunter auch über das neue 
Baugesetz und Baureglement.

Josef Blöchlinger, Gemeindepräsident

Auf dem richtigen Weg

Diverse Teilstrassen-
pläne erlassen
Der Verein «St. Galler Wander-
wege», der sich mit der Planung, 
Schaffung, dem Ausbau und der 
Markierung sowie Kontrolle des 
Wanderwegnetzes nach den Richt-
linien der SAW (Schweizerische Ar-
beitsgemeinschaft für Wanderwege) 
befasst, stellte fest, dass der Gemein-
destrassenplan an verschiedenen 
Orten nicht mit dem kantonalen 
Wanderwegplan übereinstimmt. So 
sind heute zum Teil Wanderweg-
signalisationen falsch angebracht. 

 – Giblertobelweg, Weierweg
 – Rossfallenweg
 – Enkrinnen-Oberchamm-Weg
 – Oberauweg

für die nun gemeinsam das Plan-
verfahren gemäss Art. 39 ff. StrG 
durchgeführt wird. Siehe Seite 28 in 
dieser Ausgabe.

Anpassungen auf 
der Tunnelstrasse
Der Gemeinderat beschloss eine 
Anpassung der Strassenmarkierun-
gen sowie die Aufhebung der Park-
plätze auf der Tunnelstrasse und die 
Umsignalisation des Parkverbots.

Durch die Erweiterung der Industrie 
Neuhaus und die rege Bautätigkeit 

Diese Anpassungen des Gemein-
destrassenplans an die kantonalen 
Plangrundlagen sind mit Teilstras-
senplänen zu korrigieren. Es handelt 
sich dabei um folgende Strassen und 
Wege:

 – Uznacherstrasse, Industrie-
strasse, alte Uznabergstrasse, 
Tunnelstrasse, Jakobstrasse, Ha-
selholzstrasse, Herrenweg, Neu-
haus-Aatal, Kapelle Neuhaus-
Aatal

 – Rütistrasse, Chälen
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drängte sich eine Anpassung bzw. 
Erneuerung der bestehenden Stras-
senmarkierungen auf. Gleichzeitig 
werden sämtliche auf der Tunnel- 
strasse markierten Parkfelder de-
markiert. Deshalb muss auf den be-
stehenden Parkverbotstafeln der Zu-
satz «ausgenommen auf markierten 
Parkfeldern» entfernt werden. Nach 
diesen Anpassungen ist die gesamte 
Tunnelstrasse nun mit einem Park-
verbot belegt. 

Die Informationen zur öffentlichen 
Auflage dieser Verkehranordnung 
ist auf Seite 27 dieses Hefts zu fin-
den.

Beitragszusiche-
rung Sanierung 
Schmittenbachweg
Der Gemeinderat sichert der Ge-
meinde Wald einen Beitrag an die 
Wegsanierungskosten des Schmit-
tenbachwegs zu.

Im Zusammenhang mit der Bachsa-
nierung am Gerenbach im Grenz-
gebiet der Gemeinden Wald und 
Eschenbach ersuchte die Gemein-
de Wald die Gemeinde Eschenbach 
um einen Gemeindebeitrag für die 
gleichzeitige Wegsanierung. Es han-
delt sich dabei um den Schmitten-
bachweg  (Gemeindeweg 3. Klasse). 

Der Weg führt ein paar Mal über den 
Gerenbach bzw. Schmittenbach und 
findet auf dem Gemeindegebiet von 
Eschenbach seine Fortsetzung. Die 
Kostenschätzung für das ganze Pro-
jekt beträgt nach Angaben der Ge-
meinde Wald rund Fr. 20‘000.–. Das 
Sanierungsvorhaben der Gemeinde 
Wald umfasst nicht nur die Sanie-
rung des Fusswegübergangs (Furt), 
sondern die gleichzeitige Sicherung 
der Sperre mit einer Steinrampe.

Um der Gemeinde Wald für ihre 
Aufwendungen, die sie für den Ge-
wässer- und Wegunterhalt zu leisten 
hat, entgegenzukommen, entschied 

der Gemeinderat Fr. 7‘000.– aus dem 
laufenden Unterhalt für Strassen an 
die Wegsanierungskosten zu ent-
richten. Der Weg ist auch für die Ge-
meinde Eschenbach von Bedeutung, 
weshalb die Investition in eine gute 
Infrastruktur für Fuss- und Wander-
wege als sinnvoll erachtet wird.

Umklassierung 
Spitzelweg
Der Gemeinderat beschloss die 
Umklassierung eines Teils des Spit-
zelwegs, die Vereinigung mit der 
Hugenmattstrasse und die Anpas-
sung des Wanderwegs.

Der Gemeinderat St. Gallenkappel 

verfügte 1995 mit der Erteilung ei-
ner Baubewilligung, dass die Teil-
strecke des Spitzelwegs (Gemeinde-
weg 3. Klasse) ab Hugenmattstrasse 
(Gemeindestrasse 3. Klasse) bis zum 
neuen Wohnhaus als Gemeinde-
strasse 3. Klasse einzustufen sei, da 
sie zur Erschliessung eines Bauge-
biets mit einem Einfamilienhaus 
diene. Solange die Strasse nicht wei-
tergeführt wird, bleibt sie privates 
Eigentum. Damals wurde das Ein-
verständnis der Anstösser festgehal-
ten, womit auch auf ein Planverfah-
ren verzichtet werden konnte. Die 
Umklassierung ist damals jedoch 
nicht vollzogen worden, weshalb 
nun nochmals darauf zurückzukom-
men ist. Heute muss der Teilstras-
senplan vor der kantonalen Geneh-
migung öffentlich aufgelegt werden. 

100 % Begeisterung mit bis zu 50 % Rabatt.
Als Raiffeisen-Mitglied besuchen Sie über 1‘000 Konzerte 
und Events zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/konzerte

Immer da, wo Zahlen sind.

Konzerte – Musicals 

Rock & Pop – Zirkus
Shows – Comedy – Festivals

Raiffeisenbank am Ricken
raiffeisen.ch/am-ricken 

Anzeige

Symbolbild
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Der Teilstrassenplan mit der
 – Umklassierung von 115 m vom 

Spitzelweg zwischen der Ver-
zweigung Hugenmattstrasse und 
der Parzellengrenze von Nr. 842S 
und Integration in die Gemein-
destrasse Hugenmattstrasse;

 – der Anpassung der Wanderweg-
bezeichnung im Gemeindestras-
senplan von bisher unbefestig-
tem Weg zu befestigtem Weg;

wurde in Ausführung und Voll-
zug des Gemeinderatsbeschlusses 
der früheren Politischen Gemeinde  
St. Gallenkappel vom 2. März 1995 
nun nochmals formell durch den 
Gemeinderat Eschenbach erlassen.

Neue Lichtruf- 
anlage für 
Altersheime
Der Gemeinderat bewilligte die 
Anschaffung von Lichtrufanlagen 
für das Altersheim Berg und die 
Pension Mürtschen*** als Ersatz 
der bisherigen Rufanlagen.

Gemäss Art. 16 der Verordnung 
über die qualitativen Mindestanfor-
derungen an Pflege und Betreuung 
in stationären Einrichtungen der 
Pflege ist der Zugang zu einem Not-

rufsystem zwingend. Die Bewohner-
zimmer und dazugehörenden Nass-
zellen verfügen dazu über ein festes 
Meldesystem, woran zusätzlich mo-
bile Alarmsysteme angeschlossen 
werden können (z.B. Funkuhr, Auf-
trittmatte, etc.). Bewohner gelangen 
mit Knopfdruck über die mobilen 
Endgeräte (Telefon) an das Pflege-
personal. Mittels Notruftaste am 
Telefon kann die vor Ort befindliche 
Pflegefachperson das Notfallma-
nagement einleiten.

In den beiden Heimen sind aktuell 
unterschiedliche Anlagen in Betrieb, 
für die keine Ersatzteile mehr liefer-
bar sind. Aus diesem Grund müs-
sen die Lichtrufanlagen an beiden 
Standorten dringend ersetzt werden.

Nach Einholung und Prüfung diver-
ser Offerten, wurde der Aufrag der 
Firma Rufcom AG erteilt, welche das 
beste Preis-Leistungs-Verhältnis und 
somit das wirtschaftlich günstigste 
Angebot einreichte. Die Kosten von 
insgesamt Fr. 127‘800.– (Fr. 48‘500.– 
Altersheim Berg, Fr. 79‘300.– Pensi-
on Mürtschen***) wurden gestützt 
auf das Gemeindegesetz und dem 
Anhang zur Gemeindeordnung 
als bei Beschlussfassung über den 
Voranschlag unvorhersehbare neue 
Ausgaben genehmigt.

Schachtdeckelsanie-
rung Rickenstrasse, 
St. Gallenkappel
Der Auftrag für die Schachtdeckel-
sanierung an der Rickenstrasse in 
St. Gallenkappel wurde erteilt.

Die Schachtdeckel in der Ricken-
strasse in St. Gallenkappel (Kantons- 
strasse) haben sich abgesenkt und 
verursachen so unnötigen Lärm 
durch vorbeifahrende Fahrzeuge. 
Die Situation ist durch Fachpersonen 
besichtigt und vor Ort besprochen 
worden. Es handelt sich dabei um Ka-
nalisationsschächte und teilweise Me-
teorentwässerungen der Gemeinde.

Aus Erfahrungen im Kanton wurde 
bei der Firma Neuweiler Schachtfix 
AG eine Offerte eingeholt. Das Un-
ternehmen ist auf Schachtsanierun-
gen spezialisiert. Für die gesamthaft 
acht Schächte entstehen Kostenfolgen 
von rund Fr. 27‘000.–.

Der Gemeinderat gab den erforder-
lichen Kredit für die Schachtdeckel-
sanierung zulasten des ordentlichen 
Strassenunterhalts 2017 frei.

Anzeige

Oberholzer Sanitär AG
Lenzikon 27 · 8732 Neuhaus 
Telefon 055 282 11 76
info@oberholzer-sanitaer.ch
www.oberholzer-sanitaer.ch

Wir suchen per sofort einen:
Sanitärinstallateur EFZ
Sie arbeiten in einem modernen Betrieb mit guter Infrastruktur und einem aufgestellten Team. 
Rufen Sie uns an, oder senden Sie die üblichen Bewerbungsunterlagen, wir freuen uns auf Sie. 

Ihr Fachgeschäft in der Region 
rund um die Haustechnik.
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Neue PC und Server 
für die Schule
Der Gemeinderat hiess den Antrag 
der Schule Eschenbach für die An-
schaffung von PC, Laptops und Ser-
ver gut.

Im Voranschlag der Investitionsrech-
nung 2017 sind im Informatik-Be-
reich für die Schule Aufwendungen 
von insgesamt Fr. 195‘000.– vorge-
sehen. Nun wurde eine Tranche im 
Umfang von Fr. 52‘236.15 zur An-
schaffung beantragt:

Im Rahmen der Investitionsrech-
nung 2017 bewilligte der Gemein-
derat diese Anschaffungen unter 
Berücksichtigung der wirtschaft-
lich günstigsten Offerte. Die Geräte 
werden während den Sommerferien 
2017 installiert.

Zweimal Gemeinde-
bürgerrecht erteilt
Der Gemeinderat erteilte Marilyn 
Bennesch-Sannino und Xhejhane 
Malici das Bürgerrecht der Gemein-
de Eschenbach.

Bei beiden Antragstellerinnen stellte 
der Gemeinderat in seiner Funktion 
als Einbürgerungsrat fest, dass die 
formellen und materiellen Voraus-

setzungen für eine Einbürgerung 
erfüllt sind. 

Frau Bennesch-Sannino, italienische 
Staatsangehörige, aus Eschenbach  
sowie Frau Xhejhane Malici, ser-
bische Staatsangehörige, ebenfalls 
aus Eschenbach, erlangen somit das 
Gemeindebürgerrecht Eschenbachs. 
Die Dossiers der Einbürgerungs-
verfahren liegen nun öffentlich auf 
(Amtliche Anzeige auf Seite 26).
 
Vorbehalten bleiben für die Rechts-
wirksamkeit der Einbürgerung die 
eidgenössische Einbürgerungsbe-
willigung und die Erteilung des 
Kantonsbürgerrechts durch die Re-
gierung des Kantons St. Gallen.

Definitve Durch-
führung von  
Chappele-on-Ice

Der Gemeinderat nahm von der 
Mitteilung über die definitive 
Durchführung der Veranstaltung 
vom 24. November 2017 bis 7. Janu-
ar 2018 Kenntnis.

Das OK von Chappele-on-Ice teil-
te die definitive Durchführung des 
Projekts mit. Eschenbach wird Ende 

Renovieren und Modernisieren 
Auf ihren Schreiner vor Ort ist Verlass ! 
 
 

Auf den Schreiner in ihrer Region 

können Sie sich verlassen !

goldingen sg / laupen-wald zh / t 055 284 50 50 / info@ihrmacher.ch 

ihrmacher.ch

MEHR ALS GUTE QUALITÄT

MEHR ALS GUTE QUALITÄTMEHR ALS GUTE QUALITÄT

Wir sind erster Ansprechpartner für den Innenausbau

Unsere fairen Konditionen überzeugen

Schaffen und erhalten Arbeitsplätze und Lehrstellen

Anzeige

Jahr weiter an Attraktivität gewin-
nen und um eine Eisbahn mit zwei 
Eisstockschiessbahnen, einem Fest-
beizli und einer Bar in einer traum-
haften, winterlichen Landschaft im 
Holz, St. Gallenkappel, reicher sein.

Sponsoring sehr gut angelaufen
Dank der grossartigen Sponsorenzu-
sagen von Firmen und Privatperso-
nen konnte der Entscheid über die 
definitive Durchführung gefällt wer-
den. Das Ziel ist jedoch noch nicht 
erreicht, so dass das OK auf weitere 
Unterstützung angewiesen ist. Infor-
mationen über die Möglichkeiten  
des Sponsorings sind unter www.
chappele-on-ice.ch zu finden.

Information für Anwohner
Für die Anwohner findet am 15. 
August 2017 ein Informationsanlass 
statt. Die betroffenen Personen wur-
den persönlich angeschrieben.

Anschaffung Kosten in 
Fr.

21 PC (PS Goldingen 
16, Ermenswil 5) 

13‘335.85

37 Laptops (PS Goldin-
gen 25, Ermenswil 4, 
Dorf 7, OS 2)

27‘772.20

1 Server (PS Goldingen) 8‘245.05
2 NAS Server (PS Gol-
dingen, Ermenswil)

2‘100.05

1 USV für Server PS 
Goldingen

358.00

Backup-Software für 
Server PS Goldingen

425.00

Total inkl. MwSt. 52'236.15

PS= Primarschule / OS= Oberstufe / 
NAS= Network Attached Storage / USV= 
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
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Meldeformular gemäss der Schall- 
und Laserverordnung sowie das Si-
cherheits- und Ordnungskonzept ein-
gereicht worden.  Weil sowohl für die 
Veranstaltung als auch für die Parkie-
rung keine öffentlichen Strassen und 
Plätze beansprucht werden, ist seitens 
der Gemeinde keine Bewilligung für 
gesteigerten Gemeingebrauch erfor-
derlich. Der Anlass konnte deshalb 
mit den üblichen Auflagen und Be-
dingungen bewilligt werden (Gast-
gewerbepatent für einen Anlass). Die 
Bewilligung und Auflagen seitens des 
Feuerschutzes bleiben vorbehalten. 

…von diversen Schlussabrechnun-
gen der Gebäudeversicherung des 
Kantons St. Gallen Kenntnis ge-
nommen.
Die Gebäudeversicherung des Kan-
tons St. Gallen prüfte folgende Bau-
abrechnungen und richtete aufgrund 
der Beitragszusicherungen folgende 
Beiträge aus dem Feuerschutzfonds 
aus:

Kurz & bündig

Kurzmitteilungen 
aus dem 
Gemeinderat
Der Gemeinderat hat an seinen 
letzten Sitzungen...

…von der Instandsetzung der 
Brücke im Mühletal, Rüeterswil, 
Kenntnis genommen.

…vom Bauvorhaben der St. Gal-
lisch-Appenzellischen Kraftwerke 
AG (SAK) betreffend Umlegung ei-
ner 16 kV-Kabelleitung zur Trans-
formatorenstation Sonnenfeld ab 
Mast Nr. 20 wegen Kiesabbau, Er-
menswil, in zustimmendem Sinn 
Kenntnis genommen. 
Für dieses Projekt findet das verein-
fachte Plangenehmigungsverfahren 
gemäss Art. 17 Abs. 1 EleG Anwen-
dung, weshalb das Gesuch nicht pu-
bliziert und nicht öffentlich aufgelegt 
wird. Der Gemeinderat hiess den so-
fortigen Baubeginn gut.

…der Frauengemeinschaft Goldin-
gen die Veranstaltungsbewilligung 
für den Räbeliechtli-Umzug in Gol-
dingen erteilt.
Der Umzug findet am Samstag, 4. 
November 2017 statt und führt vom 

Schulhausplatz Goldingen über die 
Zilwaldstrasse – Hubertingerstras-
se – Dorfstrasse zurück zum Schul-
hausplatz Goldingen. Die Strassen-
beleuchtung wird für die Dauer des 
Umzug, von ca. 17.30 bis 18.30 Uhr, 
ausgeschaltet. Am Umzug nehmen 
jeweils rund 150 Kinder und Angehö-
rige teil. 

…dem VeloClub Eschenbach (VCE) 
zwei Veranstaltungsbewilligungen 
erteilt.
Der VCE veranstaltet am Sonntag, 
3. September 2017, einen weiteren 
Lauf des regionalen EKZ Cups. Ge-
mäss Streckenplan werden die Alte 
Schmerikonerstrasse, der Herrenweg, 
die Gemeindestrasse Brand-Goldberg 
sowie die Gemeindewege Gublen-
Balmenrain und Brand-Bannwald 
beansprucht und müssen teilweise 
gesperrt werden. Der Gemeinderat 
hat die Veranstaltungsbewilligung für 
das Rennen erteilt. Vorbehalten bleibt 
das Einverständnis der von der Sper-
rung ebenfalls betroffenen Gemeinde 
Schmerikon. 

Ein weiteres über die Region aus be-
kanntes Rennen findet am Sonntag, 
10. Dezember statt, nämlich die EKZ 
Cross Tour (Radquerrennen). Auch 
für diese Veranstaltung erteilte der 
Gemeinderat die Bewilligung. 

Zur Durchführung der Rennen sind 
die Strassenabschnitte Alte Schmeri-
konerstrasse bis Höhe Bürgital und 
Herrenweg bis Höhe Baugeschäft 
Oertig von 7–19 Uhr gesperrt.

Alle weiteren Informationen zur Ver-
anstaltung sind beim VCE erhältlich.

…die Veranstaltungsbewilligung 
für das 3. Open-Air Rüeterswil er-
teilt.
Am Samstag, 12. August 2017, führt 
Felix Rüegg, Rüeterswil, das 3. Open-
Air auf dem ehemaligen Schulhaus-
platz in Rüeterswil durch. Als Loka-
lität dient ein grosses Festzelt für bis 
zu 300 Personen. Der Gemeinde sind 
für die Bewilligungserteilung eine Be-
schreibung des Anlasses, das Gesuch 
für das Festwirtschaftspatent, das 

CH & EURO Umzüge, 
Transporte, Möbellift 

Möbellager Entsorgungen 
Packmaterial

Paul Müller, Laupen
Bergstr. 3

8735 St. Gallenkappel
Tel. Nr. 055 246 33 05, 
Mobil 079 419 49 43

web: pm-moebellager.ch, 
mail: pm-umzuege@gmx.ch

Anzeige

Hydrantennetzerweiterung 
Industrie Neuhaus, Haselholz-/
Industriestrasse
Total Beitragsguthaben 
15% von Fr. 298‘121.95

Fr. 44‘718.–

1. Teilzahlung Fr. 10‘000.–
Schlusszahlung Fr. 34‘718.–

Hydrantennetzerneuerung 
Diemberg
Total Beitragsguthaben 
15% von Fr. 163‘107.30

Fr. 24‘466.–

Hydrantennetzerneuerung 
Rüeterswil-Grund
Total Beitragsguthaben 
15% von Fr. 397‘210.20

Fr. 59‘582.–
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13.30 Uhr Eröffnung der Festwirtschaft
14.00 Uhr Eidgenössischer Ehrentrunk
14.15 Uhr Die Scharlatanten
14.30 Uhr Rede von Dr. Urs Nünlist, 
 Bundesamt für Statistik BFS
14.45 Uhr Die Scharlatanten
 anschliessend musikalische Unterhaltung  
 mit den «Steilörgeler»
17.00 Uhr Ausklang

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

Gemeinderat & 
Kulturkommission

2017
Dienstag, 1. August, 13.30 – 17.00 Uhr
in der Arena Bildstöckli, Eschenbach 

(bei schlechtem Wetter bei der Realschule des Oberstufenzentrums Breiten)
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Jugendarbeit

Neues aus der 
Jugendarbeit
Viele Projekte am Start
Vor den Sommerferien war die Ju-
gendarbeit mit vielen Projekten am 
Start. Unter anderem fand der kan-
tonale Mädchentag von Mädchen für 
Mädchen statt. Kurz darauf konnte 
das Pendant für Jungs im Bezirk See 

und Gaster durchgeführt werden. 
Vom «Hamburgerbräteln» über eine 
Party mit Filmdreh und einer Beach-
party, Mädchennachmittagen und 
gemütlichen Abenden im Anhänger 
konnte die Jugendarbeit zusammen 
mit den Eschenbacher Jugendlichen 

viel umsetzen. Sie waren massgeb-
lich bei der Ideenfindung und zum 
Teil auch bei der Umsetzung der An-
lässe beteiligt.

Nach den Sommerferien ist die Ju-
gendarbeit Eschenbach genauso 
engagiert bei der Sache. Ein Open-
air-Kino in Eschenbach, St. Gallen-
kappel und Goldingen ist bereits 
dick in der Agenda eingetragen. Alle 
weiteren Projekte und Anlässe ste-
hen in den Startlöchern und erhal-
ten noch den letzten Feinschliff. 

Natürlich legt das Team der Jugend-
arbeit auch im neuen Schuljahr viel 
Wert auf die Beteiligung der Jugend-
lichen. 

Änderungen im Team
Das Jugendarbeitsteam ist auch in 
Bewegung, was zu einer Neuerung 
per 1. September 2017 führt. Ralf 
Flury übernimmt dann die Leitung 
der Jugendarbeit. Alle grundlegen-
den konzeptionellen und struktu-
rellen Arbeiten konnten abgeschlos-
sen werden. Das Schiff ist somit auf 
Kurs und die Jugendarbeit kann auf 
ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. 
Die Jugendarbeitenden können sich 
nun ganz auf die Jugend konzentrie-
ren. Das hat die jetzige Leiterin,  Yas-
min Fässler, dazu bewogen, ihre 20 
Stellenprozent zu kündigen und das 
Ruder ganz in die Hände von Ralf 
Flury und Andrea  Kasper zu legen. 

Yasmin Fässler war beim Start der 
neuen Jugendarbeit in Eschenbach 
als begleitende Praxisaussbildnerin 
für die erste Zeit eingestellt worden. 
Gemeinderat und Mitarbeitende 
danken Yasmin für ihre wertvolle 
Arbeit und den grossen Einsatz für 
die Jugendlichen in Eschenbach.

Y. Fässler übergibt das Zepter an R. Flury

Filmbeginn: jeweils um 

21:00 Uhr

Kinder unter 12 
Jahren nur in Begleitung 

eines Erwachsenen

Mitbringen: 
Sitzgelegenheiten
(Decke, Klappstühle, etc.)

Getränke und Snacks 
günstig zu kaufen

Bei schlechter 
Witterung findet der 

Anlass in den naheliegenden 
Räumlichkeiten statt

.
.

.
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Baukommission

Bewilligte Bauvorhaben
Die Baukommission bewilligte vom 
27. Juni bis 17. Juli 2017 die nach-
stehenden Bauvorhaben.

Velomex GmbH, Rickenstrasse 4, 
8733 Eschenbach: Reklameeinrich-
tungen, Rickenstrasse 4, Eschenbach

Verein LQP und VP Rapperswil-
Jona, Andreas Büeler, Untere Atz-
männig, 8735 St. Gallenkappel: 
Amphibienprojekt Rapperswil-Jona/
Eschenbach

Bosshard Daniel und Nicole, Speer-
strasse 9, 8725 Ernetschwil: Einfa-
milienhaus mit angebauter Garage, 
Twirrenstrasse 42, Eschenbach

Rüegg Roman und Sonja, Feldstras-
se 14, 8735 St. Gallenkappel: Erwei-
terung Wohnhaus und Anbau Gara-
ge, Feldstrasse 14, St. Gallenkappel

Haag Simon und Bettina, Twirren-
strasse 35, 8733 Eschenbach: Stütz-
mauer, Twirrenstrasse 35, Eschen-
bach

Barblan Duri und Miriam, Lütsch-
bach 21, 8733 Eschenbach: Pho-

tovoltaikanlage, Lütschbach 21, 
Eschenbach

Büsser Hausbau AG, Engelhölzli-
strasse 15, 8645 Jona: Projektände-
rung Umgebungsgestaltung bei der 
Wohnüberbauung Twirren, Eschen-
bach

Guhl Oskar, Twirrenstrasse 3, 8733 
Eschenbach: Aufstockung beim 
Wohn- und Gewerbehaus, Twirren-
strasse 3, Eschenbach

Giezendanner Hansueli und Sarah, 
Rickenstrasse 30, 8735 St. Gallen-
kappel: Abbruch Garage/Neubau 2 
EFH mit Carports-Anbauten, Ge-
rendingerstrasse 13a/13b, St. Gal-
lenkappel

Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo-Benzinmotor 280 PS 
AT8 Q4, 7,0 l/100 km, CO2 161g/km, Energieeffi-

zienzkategorie: F, Durchschnitt der CO2-Emission aller in der Schweiz  ver-
kauften Neuwagen: 134 g /km. Beinhaltet Swiss Free Service für 5 Jahre 
oder bis 100 000 km.

 MIT 280 PS TURBO-BENZINMOTOR UND Q4-ALLRADANTRIEB. 
JETZT PROBE FAHREN.

DER ERSTE SUV VON ALFA ROMEO.

ALFA ROMEO STELVIO

Garage Mettlen AG
Kläui Center 8645 Jona / 055 225 46 25

Schmerikonerstrasse 37, 8733 Eschenbach
055 286 23 83

www.garage-mettlen.ch

Anzeige



10

Aus den Kommissionen  Ausgabe 10/2017

Natur

«Ja, das isch au Eschi!»

Das ist das «Dägelsberger Wiesli» im 
Tösstal; eine sehr artenreiche Ma-
gerwiese am Fusse des Dägelsberg.

Und ja, diese Wiese gehört noch 
zum Gemeindegebiet Eschenbach 
(Goldingen) und liegt rund einen 
Kilometer vor der nördlichen Ge-
meindegrenze. Vermutlich ist sie 
vielen unbekannt und deshalb einen 
Beitrag im Eschenbach aktuell wert.  
Man erreicht das «Wiesli» von der 
Strahlegg und Sennhütte aus in rund 
einer Stunde. 

Zisag Holzbau GmbH
Industrie Churzhaslen

8733 Eschenbach 
Tel. 055 286 40 20

www.zisag-holzbau.ch 
info@zisag-holzbau.ch

Holzbau
Elementbau
Neubau
Umbau / Sanierung
Innenausbau

Anzeigen

Gesucht: 

Die Schweizerische Stiftung für Vo-
gelschutzgebiete (SSVG) sucht eine 
Person für die Aufsicht und Kontrolle 
im Naturschutzgebiet Rüti-Wagnerbach 
in Eschenbach.

Freude an der Natur und Kenntnisse 
von Flora und Fauna sind eine gute 
Basis für diese schöne, ehrenamtliche 
Aufgabe.

Weitere Auskünfte und Infos bei: 
Jakob Zehnder, 055 282 32 09

6

Ausgabe 17/2016Aus der Ratstube  Ausgabe 3/2017

Dägelsberger Wiesli im Tösstal (Foto: Jakob Zehnder)
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Liegenschaften + Strassen

Strassensperrung 
Dorfstrasse, Bürg
Das Strassenkreisinspektorat des Kan-
tons St. Gallen saniert in den Som-
merferien die Abschlüsse und den 
Belag auf der Dorfstrasse in Bürg, was 
bereits kurz kommuniziert wurde. 
Vorgängig, und teilweise gleichzeitig, 
ersetzt die Wasserversorgung Eschen-

mit speziellem Kinder-Ballonwettbewerb
und schönen Preisen vom  

GARAGE
W. FORSTER AG

2. und 3. September 20172. und 3. September 2017

15. AUTOSHOW15. AUTOSHOW
Eschenbach & NeuhausEschenbach & Neuhaus

jeweils von 10.00 - 17.00 Uhrjeweils von 10.00 - 17.00 Uhr

Profitieren Sie von einer Auswahl an 9 Automarken 
mit über 100 Modelltypen und über 100 Occasionen!
Jede Garage offeriert Speis und Trank!

Profitieren Sie von einer Auswahl an 9 Automarken 
mit über 100 Modelltypen und über 100 Occasionen!
Jede Garage offeriert Speis und Trank!

· Bodyforming und M.A.X.
· Fazientraining
· Fitdankbaby®

· Kreativer Kindertanz
· Life Kinetik
· Mouna Aerial Yoga
· Pilates
· TRX®

· Yoga /Schwangerschaftsyoga
· Massagen & Therapien

fit+gsund
Industrie Churzhaslen
8733 Eschenbach

www.fitgsund.ch
Fitness-, Massage-, Schulungsräume auch stundenweise zu vermieten

22863_1x_Inserat_115x115mm_PRINT.indd   1 22.02.17   10:30

Anzeigen
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bach die Hydrantenleitung in der 
Dorfstrasse und die Hausanschluss-
leitungen der angrenzenden Häuser. 
Davon tangiert wird auch die Froh-
burgstrasse.

Dauer der Strassensperrung
Für diese Arbeiten ist die Dorfstrasse 
schon seit dem 10. Juli und noch bis 
11. August 2017 für jeden Fahrzeug-
verkehr gesperrt. Der Verkehr wird 
über Laupen umgeleitet.

Öffentlicher Verkehr
Die Postautokurse Bürg – Goldingen 
werden über Laupen umgeleitet. Die 
Haltestelle Bürg wird provisorisch an 
die Hauptstrasse verlegt, die Haltestel-
le Goldingen Unterdorf wird als letzte 
Haltestelle bedient. Die Haltestellen 
Riedern, Enetbach und Schwärzi wer-
den während der Sperrung nicht be-
dient.
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Grundbuchamt

Handänderungen  
1. Januar bis 30. Juni 
2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

www.performance-immobilien-treuhand.ch 
044 / 586 19 84 
 

TAG DER OFFENEN TÜR: SA, 5. AUGUST 10-15 UHR 

 

 Haselwiesstrasse 12, 8734 Ermenswil 

Anmerkung:

Die Handänderungen werden 
jeweils nur in der Druckversion des 
Eschenbach aktuell veröffentlicht. 
Aus diesem Grund enthält das PDF 
auf www.eschenbach.ch einige 
Leerflächen. 

Gedruckte Exemplare können unter 
info@eschenbach.ch bestellt 
werden (solange Vorrat).

Silvia Tobler
Malergeschäft
076 547 21 68
055 284 19 75
www.maler.ch
maler@maler.ch
Malergeschäft Tobler GmbH
Rickenstrasse 19
8725 Gebertingen

prompt
zuverlässig

kreativ

Ob Neubauten, Umbauten oder Renovationen 
ganz egal ob Gross- oder Kleinprojekte – 
wir sind Ihr Partner für sämtliche Malerarbeiten 
für Innen und Aussen.

Lernen Sie uns kennen und kontaktieren Sie uns 
für ein unverbindliches Angebot.

Wir beraten Sie gerne!
Ihre Silvia Tobler

Anzeige
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Line Dance tanzt man ohne Partner – es fördert die Gesundheit  
von Körper, Geist und Seele und macht dabei noch Spass ! 
Bist Du über 60 Jahre und/oder wünschst du dir ein langsameres 
Lerntempo, dann schau mal bei uns rein: 
 

Gratis Schnupperstunde: 
Mittwoch, 16. August 2017, 10.00 – 11.00 Uhr oder 
Donnerstag, 17. August 2017, 13.45 – 14.45 Uhr 
 
im Saal vom ehem. Rest. Löwen, Eschenbach (1.Stock) 
 

Anmeldung/Auskünfte: 
Priska Posratschnig-Brühlmann, Dipl. Line Dance Instruktorin 
055 282 49 75 –  078 767 19 69 - www.linedance-point.ch 
 
 
 

 

Jetzt anmelden! 
Neue Anfänger-
Kurse  

Anzeige
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MFH «Gubelguet»  /  8645 Jona

Landhaus-Bau AG  /  Obermatten 13  /  8735 Rüeterswil /  055 284 50 70  /  info@landhaus-bau.ch
Architekturbüro     /    Neubauten    /    Umbauten    /     www.landhaus-bau.ch

Inserat im Eschenbach aktuell
Ausgabe Nummer 10, vom 28.07.2017

Anzeige
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In der Oberegg in Ermenswil, können Sie am  
05. August 2017, um 14.00 Uhr 

mit Naturheilpraktikerin Simone Vogelsang über die Wiesen und an den Waldrändern entlang 
spazieren und entdecken, was die Natur an Köstlichkeiten und heilenden Pflanzen und Blättern für 

uns bereit hält. 
Wieder zurück auf dem Hof wird Ihnen unsere Köchin Alexandra Sydler dann einen Einblick in das 

Thema „Wildkräuter in der Küche“ geben. 
Anschließend servieren wir Ihnen in gemütlicher Runde ein 3-Gang-Menü welches ganz unter dem 

Motto Wildkräuter steht. 
Die Platzanzahl ist begrenzt und wir freuen uns auf 

Ihre Reservierung via Mail oder unter 076 475 10 33. 
Der Preis pro Person beträgt 75,00 Sfr. 

 

Wildkräuter  
mit allen Sinnen erleben 

Anzeige

Voranzeige

Der Gemeinderat lädt die Bevölkerung ein zum

Informationsanlass zum neuen Baureglement 
der Gemeinde Eschenabach

Der Anlass findet am Montag, 11. September 2017 um 19.30 Uhr im Dorftreff, 
Eschenbach, statt.

Der Gemeinderat wird an dieser Informationsveranstaltung über das neue 
Baureglement informieren. Die Gemeinde Eschenbach ist nach der Fusion mit 
drei vorbestandenen Baureglementen ausgestattet (St. Gallenkappel, Goldin-
gen und Eschenbach). Im Bewusstsein, dass der Kanton zum Zeitpunkt der 
Gemeindevereinigung ein neues Baugesetz in Arbeit hatte, wurde vorderhand 
auf die Bereinigung verzichtet bis zum Vorliegen des neuen kantonalen Bau-
gesetzes (PBG). 

Das neue Planungs- und Baugesetz wird nun ab Oktober 2017 rechtskräftig. 
Auf Basis des neuen Gesetzes arbeitete eine Arbeitsgruppe eine neue Fassung 
des Baureglements (BauR) aus, welche nun bei den kantonalen Behörden in 
der Vorprüfung ist. Die öffentliche Auflage des neuen Baureglements ist im 
Oktober geplant.

Der Entwurf des neuen Baureglements ist ab heute auf www.eschenbach.ch 
einsehbar.

Der Gemeinderat bittet die interessierte Bevölkerung, sich das Datum zu reser-
vieren.
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Strassen

Strassen-
unterhalt 2017
Die Bauarbeiten, Unterhalt an Ge-
meindestrassen, in den Ortsteilen  
Eschenbach, Ermenswil, Lütsch-
bach, Goldingen und St. Gallen-
kappel wurden grösstenteils wäh-
rend der Zeit vom 19. Juni bis 21. 
Juli ausgeführt. Die Belagsarbeiten 
sind zum Teil witterungsabhängig, 
was Auswirkungen auf die Ausfüh-
rung der Arbeiten haben kann. Über 
mögliche Behinderungen wird je-
weils objektbezogen orientiert.

Sanierung Hintermühlistrasse
Die Sanierung Hintermühlistrasse, 
Strecke Abzweiger Kindrütistrasse 
bis Eingangs Wald und die 2. Etap-
pe Grundwiesstrasse werden in den 
Monaten August und September 
ausgeführt.

Weitere Informationen sind direkt bei 
der Firma OBERHOLZER Bauleis-
tungen AG, Tel. 055 284 62 84 oder 
dem Ingenieurbüro Brunner + Part-
ner AG, Tel. 055 286 21 31 erhältlich.

Anzeigen

PARKETT

CV-BELÄGETEPPICH

KORK

Ins-Rüegg-Boden-85.5x76mm.indd   1 30.05.16   11:56

Wespen, Bienen und Insekten

Manche Menschen finden Wespen, Bienen oder Hornissen 
lästig oder haben gar Angst vor ihnen. Andere sind wiederum 
allergisch gegen die Tierchen. Doch wer sich mit diesen Tieren 
befasst, erkennt schnell deren Nutzen.

Wenn die Tiere jedoch zur Belastung werden und sich bei Fens-
tern oder Türen einnisten, sollten sie von professioneller Seite her 
entfernt werden.

Hier finden Sie die Kontaktdaten von Fachleuten, die in solchen 
Fällen helfen können.

Für Bienen:
Josef Bisig, Eschenbach 079 235 90 13
Jörg Haller, Eschenbach 055 282 42 10
Karl Krieg, Ermenswil 055 212 16 75
Martina Schmucki, St. Gallenkappel 079 638 55 43
Stefanie Rüegg, St. Gallenkappel 079 555 91 48
Kurt Hofmann, Goldingen 079 258 00 06

Für andere Insekten (Wespen, Hornissen usw.):
S&F Insect Control GmbH  ABC-INSEKT Roger Tomasi
8853 Lachen   8862 Schübelbach
055 533 53 53    055 440 33 77
info@sf-insectcontrol.ch  info@abc-insekt.ch
www.sf-insectcontrol.ch  www.abc-insekt.ch

Bitte rufen Sie nicht die Feuerwehr über die Telefonnummer 118, 
diese ist nicht für solche Einsätze ausgebildet. Auch hat sie nicht 
die entsprechenden Mittel zur Verfügung, um die Insekten fachge-
recht zu entfernen.
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Sicherheit

Bald «chlöpfts»
wieder...
Feuerwerk soll Freude bereiten. Die 
Gefahren bei falscher Handhabung 
werden aber vielfach unterschätzt. 
Damit Sie Ihr 1.-August-Feuerwerk 
ohne Zwischenfall geniessen kön-
nen, geben wir Ihnen einige Tipps. 

Quelle: BfB Beratungsstelle für Brandverhütung 

 

 

    
 

Merkblatt Sicherheit 
 
Feuerwerk soll Freude bereiten. Die Gefahren bei falscher Handhabung werden aber vielfach unterschätzt. 
Damit Sie Ihr Feuerwerk ohne Zwischenfall geniessen können, geben wir Ihnen einige Tipps. 
 
 
Einkauf 

 
Lassen Sie sich beim Kauf 
von Feuerwerk über die 
Handhabung der einzelnen 
Feuerwerkskörper beraten. 
 

Rauchverbot 

Vermeiden Sie jegliches 
Rauchen in der Nähe  
von Feuerwerk, besonders  
an Verkaufsständen. 

Lagerung 

Lagern Sie Feuerwerk an 
einem kühlen und trockenen 
Ort. Sorgen Sie dafür, 
dass Kinder keinen Zugriff 
haben. 

Gebrauchsanweisung 

Lesen Sie Gebrauchs-
anweisungen frühzeitig, am 
besten noch bei Tageslicht. 
Beachten Sie die Hinweise 
sorgfältig. 

 
Kinder 

 
Halten Sie Feuerwerk von 
kleinen Kindern fern. 
Grössere Kinder müssen 
über den richtigen  
Umgang mit Feuerwerk 
instruiert und beaufsichtigt 
werden. 

 

Basteln 

Basteln Sie keine  
Eigenkreationen. Das 
Verbinden von mehreren 
Feuerwerkskörpern zu  
einem «Superding» kann zu 
gefährlichen Situationen 
führen. 

 

Personen 

Vermeiden Sie das Ab-
brennen von Feuerwerks-
körpern in Menschenan-
sammlungen. Schützen Sie 
Gebäude, indem Sie Fenster 
schliessen und Sonnenstoren
hochziehen. 

 

Trockenheit 

Brennen Sie bei grosser 
Trockenheit kein Feuerwerk 
in der Nähe von Wäldern  
oder Getreidefeldern 
ab. Befolgen Sie allfällige 
Weisungen der Behörden. 

Funkenwurf 

 
Schützen Sie Ihren Vorrat 
an Feuerwerk auf dem 
Festplatz vor Funkenwurf 
durch örtliches Trennen, 
Abdecken usw. 

Raketen 

Kleine Raketen können  
gut aus verankerten Flaschen
gestartet werden, grössere 
nur aus Abschussstäben 
oder -rohren. Der Raketen-
stab darf nicht in die Erde 
gesteckt werden. 

Blindgänger 

Sollte ein Feuerwerkskörper 
nicht abbrennen, nähern  
Sie sich frühestens nach  
15 Minuten. Unternehmen Sie 
keine Nachzündversuche. 
Geben Sie den «Blindgänger» 
dem Verkaufsgeschäft zurück. 

Nachtlärm 

Bedenken Sie beim 
Abbrennen von Feuerwerk, 
dass nicht alle Nachbarn 
Freude daran haben. 
Respektieren Sie ältere 
Leute, Familien mit Klein-
kindern und Haustiere. 

 

Quelle: BfB Beratungsstelle für Brandverhütung 

 

 

    
 

Merkblatt Sicherheit 
 
Feuerwerk soll Freude bereiten. Die Gefahren bei falscher Handhabung werden aber vielfach unterschätzt. 
Damit Sie Ihr Feuerwerk ohne Zwischenfall geniessen können, geben wir Ihnen einige Tipps. 
 
 
Einkauf 

 
Lassen Sie sich beim Kauf 
von Feuerwerk über die 
Handhabung der einzelnen 
Feuerwerkskörper beraten. 
 

Rauchverbot 

Vermeiden Sie jegliches 
Rauchen in der Nähe  
von Feuerwerk, besonders  
an Verkaufsständen. 

Lagerung 

Lagern Sie Feuerwerk an 
einem kühlen und trockenen 
Ort. Sorgen Sie dafür, 
dass Kinder keinen Zugriff 
haben. 

Gebrauchsanweisung 

Lesen Sie Gebrauchs-
anweisungen frühzeitig, am 
besten noch bei Tageslicht. 
Beachten Sie die Hinweise 
sorgfältig. 

 
Kinder 

 
Halten Sie Feuerwerk von 
kleinen Kindern fern. 
Grössere Kinder müssen 
über den richtigen  
Umgang mit Feuerwerk 
instruiert und beaufsichtigt 
werden. 

 

Basteln 

Basteln Sie keine  
Eigenkreationen. Das 
Verbinden von mehreren 
Feuerwerkskörpern zu  
einem «Superding» kann zu 
gefährlichen Situationen 
führen. 

 

Personen 

Vermeiden Sie das Ab-
brennen von Feuerwerks-
körpern in Menschenan-
sammlungen. Schützen Sie 
Gebäude, indem Sie Fenster 
schliessen und Sonnenstoren
hochziehen. 

 

Trockenheit 

Brennen Sie bei grosser 
Trockenheit kein Feuerwerk 
in der Nähe von Wäldern  
oder Getreidefeldern 
ab. Befolgen Sie allfällige 
Weisungen der Behörden. 

Funkenwurf 

 
Schützen Sie Ihren Vorrat 
an Feuerwerk auf dem 
Festplatz vor Funkenwurf 
durch örtliches Trennen, 
Abdecken usw. 

Raketen 

Kleine Raketen können  
gut aus verankerten Flaschen
gestartet werden, grössere 
nur aus Abschussstäben 
oder -rohren. Der Raketen-
stab darf nicht in die Erde 
gesteckt werden. 

Blindgänger 

Sollte ein Feuerwerkskörper 
nicht abbrennen, nähern  
Sie sich frühestens nach  
15 Minuten. Unternehmen Sie 
keine Nachzündversuche. 
Geben Sie den «Blindgänger» 
dem Verkaufsgeschäft zurück. 

Nachtlärm 

Bedenken Sie beim 
Abbrennen von Feuerwerk, 
dass nicht alle Nachbarn 
Freude daran haben. 
Respektieren Sie ältere 
Leute, Familien mit Klein-
kindern und Haustiere. 

 

Quelle: BfB Beratungsstelle für Brandverhütung 

 

 

    
 

Merkblatt Sicherheit 
 
Feuerwerk soll Freude bereiten. Die Gefahren bei falscher Handhabung werden aber vielfach unterschätzt. 
Damit Sie Ihr Feuerwerk ohne Zwischenfall geniessen können, geben wir Ihnen einige Tipps. 
 
 
Einkauf 

 
Lassen Sie sich beim Kauf 
von Feuerwerk über die 
Handhabung der einzelnen 
Feuerwerkskörper beraten. 
 

Rauchverbot 

Vermeiden Sie jegliches 
Rauchen in der Nähe  
von Feuerwerk, besonders  
an Verkaufsständen. 

Lagerung 

Lagern Sie Feuerwerk an 
einem kühlen und trockenen 
Ort. Sorgen Sie dafür, 
dass Kinder keinen Zugriff 
haben. 

Gebrauchsanweisung 

Lesen Sie Gebrauchs-
anweisungen frühzeitig, am 
besten noch bei Tageslicht. 
Beachten Sie die Hinweise 
sorgfältig. 

 
Kinder 

 
Halten Sie Feuerwerk von 
kleinen Kindern fern. 
Grössere Kinder müssen 
über den richtigen  
Umgang mit Feuerwerk 
instruiert und beaufsichtigt 
werden. 

 

Basteln 

Basteln Sie keine  
Eigenkreationen. Das 
Verbinden von mehreren 
Feuerwerkskörpern zu  
einem «Superding» kann zu 
gefährlichen Situationen 
führen. 

 

Personen 

Vermeiden Sie das Ab-
brennen von Feuerwerks-
körpern in Menschenan-
sammlungen. Schützen Sie 
Gebäude, indem Sie Fenster 
schliessen und Sonnenstoren
hochziehen. 

 

Trockenheit 

Brennen Sie bei grosser 
Trockenheit kein Feuerwerk 
in der Nähe von Wäldern  
oder Getreidefeldern 
ab. Befolgen Sie allfällige 
Weisungen der Behörden. 

Funkenwurf 

 
Schützen Sie Ihren Vorrat 
an Feuerwerk auf dem 
Festplatz vor Funkenwurf 
durch örtliches Trennen, 
Abdecken usw. 

Raketen 

Kleine Raketen können  
gut aus verankerten Flaschen
gestartet werden, grössere 
nur aus Abschussstäben 
oder -rohren. Der Raketen-
stab darf nicht in die Erde 
gesteckt werden. 

Blindgänger 

Sollte ein Feuerwerkskörper 
nicht abbrennen, nähern  
Sie sich frühestens nach  
15 Minuten. Unternehmen Sie 
keine Nachzündversuche. 
Geben Sie den «Blindgänger» 
dem Verkaufsgeschäft zurück. 

Nachtlärm 

Bedenken Sie beim 
Abbrennen von Feuerwerk, 
dass nicht alle Nachbarn 
Freude daran haben. 
Respektieren Sie ältere 
Leute, Familien mit Klein-
kindern und Haustiere. 
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Einkauf Rauchverbot

Blindgänger Personen Nachtlärm

Funkenwurf

Trockenheit

Kinder

Lassen Sie sich beim Kauf von Feu-
erwerk über die Handhabung der 
einzelnen Feuerwerkskörper bera-
ten.

Vermeiden Sie das Rauchen in der 
Nähe von Feuerwerk, besonders an 
Verkaufsständen.

Sollte ein Feuerwerkskörper nicht 
abbrennen, nähern Sie sich frühes-
tens nach 15 Minuten. Unternehmen 
Sie keine Nachzündversuche. Geben 
den «Blindgänger» dem Verkaufsge-
schäft zurück.

Vermeiden Sie das Abbrennen von 
Feuerwerkskörpern in Menschen-
ansammlungen. Schützen Sie Ge-
bäude, in dem Sie Fenster schliessen 
und Sonnenstoren hochziehen.

Bedenken Sie beim Abbrennen von 
Feuerwerk, dass nicht alle Nachbarn 
Freude daran haben. Respektieren 
Sie ältere Leute, Familien mit Klein-
kindern und Haustiere.

Schützen Sie Ihren Vorrat an Feu-
erwerk auf dem Festplatz vor Fun-
kenwurf durch örtliches Trennen, 
Abdecken usw.

Brennen Sie bei grosser Trocken-
heit kein Feuerwerk in der Nähe 
von Wäldern oder Getreidefeldern 
ab. Befolgen Sie allfällige Weisungen 
der Behörden.

Halten Sie Feuerwerk von kleinen 
Kindern fern. Grössere Kinder müs-
sen über den richtigen Umgang mit 
Feuerwerk instruiert und beaufsich-
tigt werden.

(Quelle: Schweizerische Koordinationsstelle Feuerwerk SKF)
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Neues Schuljahr

Personelles aus 
der Schule
Auch in diesem Jahr wurden die in 
den Ruhestand tretenden resp. lang-
jährigen Mitarbeitenden der Schulen 
Eschenbach anlässlich einer schlich-
ten Feier im Custorhaus gewürdigt. 

Pensionärinnen
a) Elsbeth Hubatka, Schulhaus  

St. Gallenkappel 

1978 erlangte Elsbeth Hubatka das 
Lehrdiplom in Menzingen und unter-
richtete in den Folgejahren, nebst der 
Kindererziehung, als Stellvertreterin 
an diversen Schulen in den Kantonen 
Thurgau und St. Gallen. 1990 sagte 
die Lehrerin in St. Gallenkappel für 
eine einjährige Stellvertretung zu… 
Daraus wurden letztlich bis zu ihrem 
Austritt zum Ende des Schuljahres 
insgesamt 27 Jahre, in denen Elsbeth 
Hubatka Kinder von der zweiten bis 
zur sechsten Primarklasse unterrich-
tete.

Trotz zahlreicher Wechsel im Lauf 
der Jahre habe sie sich innerhalb des 

Lehrerteams in St. Gallenkappel äus-
serst wohl gefühlt. Insbesondere auch 
die Stellenteilung zusammen mit Ra-
phael Fust habe sie in den letzten Jah-
ren geschätzt. Den laufenden Verän-
derungen im Schulwesen – u.a. auch 
im Bereich der Informatik – sei sie 
positiv begegnet. Da ihr die Verkehrs-
sicherheit der Schulkinder stets ein 
Anliegen war, habe sie regelmässig an 
Wettbewerben teilgenommen… und 
schliesslich vor Jahren den Hauptpreis 
gewonnen, so dass sie mit ihrer Klasse 
für drei Tage nach Paris reisen durfte. 
Die grösste Freude aber bereitete es 
Elsbeth Hubatka, wenn sie ehemalige 
Schülerinnen und Schüler traf, welche 

trotz gewissen Lernschwierigkeiten 
einen guten Berufs- und Lebensweg 
genommen haben.

b) Alice Hug, Schulhaus Goldingen

Nach der Erlangung des Lehrdiploms 
1976 in Rorschach übte Alice Hug 
verschiedene Stellvertretungen aus. 
Von 1977 bis 1983 führte die Päda-
gogin die damalige Sonderklasse im 
Schulhaus Kirchacker, parallel dazu 
absolvierte sie die Ausbildung zur 
Schulischen Heilpädagogin. Nach-
dem sie während sechzehn Jahren 
die Einführungsklasse in Jona unter-
richtete, betreute sie seit 2001 bis zu 
ihrem Ausscheiden Ende Schuljahr in 
Goldingen vor allem Kinder mit Lern-
schwierigkeiten. 

Richtiggehend ins Schwärmen gerät 
Alice Hug, wenn sie an ihren Arbeits-
weg, die Atmosphäre im Schulhaus 
oder an die «feinen» Kinder denke… 
Es sei einfach ein Privileg gewesen, in 
Goldingen zu arbeiten. Im Umgang 
mit den Schülerinnen und Schülern 
war es für sie zentral, eine Vertrauens-
basis zu schaffen; war diese erstmal er-
reicht, so konnte sich die Heilpädago-
gin dann den schulischen Problemen 
der Kinder annehmen. Die Freude am 
Umgang mit den jungen Menschen 
war bis zum letzten Schultag spürbar 
– dies zeigte sich nochmals eindrück-
lich beim gemeinsamen Abschied der 
Kinderschar auf dem Pausenplatz. 

Die Geschäftsleitung dankt den bei-
den Lehrerinnen herzlich für die lang-
jährige Tätigkeit und wünscht für die 
Zukunft das Beste.

Dienstjubiläen 
Folgende Mitarbeitende dürfen in die-
sem Jahr ein Dienstjubiläum feiern:

10 Jahre:
 – Christine Hefti, Kindergärtnerin, 

St. Gallenkappel
 – Debbie Hürlimann, Gesangsleh-

rerin, Oberstufe

20 Jahre:
 – Thomas Kuster, Sekundarlehrer, 

Oberstufe

Elsbeth Hubatka und Alice Hug

Schweizer Armee
FST A – Kommando Spezialkräfte

Im Raum Cholloch, Ricken

Für Lärmemissionen und allfällige 
Verkehrsbehinderungen bitten wir Sie um 
Geduld und danken für Ihr Verständnis

Auskünfte erhalten Sie über das 
Kommando Ausbildungszentrum Spezialkräfte 
091 / 935 85 11

AZSK 
Caserma

6810 Isone
www.armee.ch/ksk

25.03.bis 30.03.
2012

04. August bis 09. August 2017
Insbesondere am 09. August frühmorgens
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 – Peter Leuzinger, Gitarrenlehrer, 
Musikschule

 – Heiner Wanner, Hornlehrer, Mu-
sikschule

 – Andrea Zweifel, Schulleiterin/
Primarlehrerin, Kirchacker

30 Jahre:
 – René Gadient, Schlagzeuglehrer, 

Musikschule
 – Mario Geiger, Primarlehrer, 

Kirchacker

40 Jahre:
 – Martin Manetsch, Reallehrer, 

Oberstufe

Austretende Lehrpersonen per 
Ende Schuljahr 
Per 31. Juli 2017 verlassen folgende 
Lehrpersonen die Schulen Eschen-
bach:

a) Schulheinheit Kirchacker/Bürg
 – Marti Cora, Primarlehrerin im 

Teilpensum

b) Schuleinheit Oberstufe
 – Kraus Anne, Reallehrerin

c) Schuleinheit St. Gallenkappel
 – Gort Katrin, Primarlehrerin

d) Schuleinheit Goldingen
 – Helbling Susann, Fachlehrperson 

im Teilpensum

Schülerrat in der 
Schuleinheit Dorf/
Obergass
Seit einem Jahr gibt es in der Schu-
leinheit Dorf/Obergass einen Schüler-
rat. In jeder Klasse wurden ein Junge 
und ein Mädchen bestimmt, die die 
Interessen ihrer Mitschüler im Schü-
lerrat vertreten und sich dort aktiv 
mit ihren Verbesserungsvorschlägen 
einbringen. Für die Erst- und Zweit-
klässler gab es vor dem grossen Schü-
lerrat jeweils einen ‘Mini-Schülerrat’, 
eine kurze Zusammenkunft, bei der 
die Schulsozialarbeitende, Sereina 
Caduff, die Anliegen und Ideen der 
jüngeren Kinder aufnahm. 

Die Schulsozialarbeitende initiierte 
und betreute das Projekt zusammen 
mit der Schulleitung. Die Sitzungen 
des Schülerrates moderieren und 
organisieren die Schülerinnen und 
Schüler selbst: So gibt es z.B. einen 
Präsidenten, eine Aktuarin und vieles 
mehr!

Aktiv auf das Schulleben einwirken
Von den Lehrpersonen wurde das 
Projekt positiv aufgenommen und 
unterstützt. Beeindruckend war u.a. 
die persönliche Vorstellung eines An-
trags aus dem Schülerrat zur Opti-
mierung der Fussballordnung anläss-
lich einer Teamsitzung der Lehrer. So 
haben Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit auf das Schulleben aktiv 
einzuwirken und ihre Interessen ein-
zubringen, unabhängig davon, ob das 
Anliegen dann auch umgesetzt wer-
den kann. 

Der Schülerrat organisierte den ‘Tag 
der Kinderrechte’ am Donnerstag,  
1. Juni 2017. Dieser beinhaltete einen 
Vortrag über das «Recht auf Freizeit, 
Spiel & Erholung» und während einer 
langen Pause durften alle Klassen an 
verschiedenen Spielen teilnehmen.

Mit den wertvollen Erfahrungen aus 
diesem Schuljahr soll die Arbeit des 
Schülerrats Dorf/Obergass auch künf-
tig fortgesetzt werden, so dass die In-
teressen der Kinder wahrgenommen 
und möglichst umgesetzt werden 
können. 

Erklärtes Ziel ist es, den Schülerrat 
flächendeckend auf der Primarstufe 
der Schulen Eschenbach einzuführen. 
Als nächstes ist für die Schuleinheit 
Kirchacker/Bürg der Start ab dem 
neuen Schuljahr geplant. 

Schulhaus  
Ermenswil
Nachdem die Sanierungsarbeiten 
beim Schulhaus Ermenswil plange-
mäss abgeschlossen werden, können 
die künftigen Kindergärtner resp. 
1./2. Klässler die Räumlichkeiten ab 

Buchtipp

von Erika Bärlocher

Nie mehr wie vorher – 
Der Suizid meines Mannes 
Jolanda Just

Wenn ein Vater Suizid begeht und 
seine Frau und seine zwei kleinen 
Kinder zurücklässt, wird nie mehr 
alles so sein, wie es vorher war. 
Jolanda Just hat das erlebt, musste 
es verkraften und durchstehen. Sie 
hatte mit Trauer, Wut, Unverständnis 
und Verzweiflung zu kämpfen. Sie 
musste sich um das wirtschaftliche 
Überleben der Familie kümmern, 
ihre Kinder ins Erwachsensein be-
gleiten und ihnen helfen, mit dem 
traumatisierenden Ereignis umzuge-
hen. Irgendwann einmal begann sie 
zu schreiben, ihre ganze Geschich-
te, von Anfang an. Dieses Schreiben 
wurde zu einem selbsttherapeuti-
schen Prozess. Gleichzeitig wollte 
sie damit aber auch anderen Men-
schen Mut machen, die Ähnliches 
erlebt haben. Sie wollte zeigen, dass 
das Leben weiter geht, auch wenn 
keine Hoffnung da ist. Sie wollte 
zeigen, wie Angehörige und Freun-
de am besten helfen können, was 
Menschen, die so etwas erleben, 
wirklich benötigen. So ist gleichzeitig 
auch ein Ratgeber entstanden.

Es war wirklich ein sehr berühren-
des und hilfreich geschriebenes 
Buch, welches ich sehr empfehle.

Kommen Sie in unserer Bibliothek 
vorbei und leihen Sie sich dieses 
Buch aus! Sie finden bei uns über 
9‘000 Medien und viele weitere 
auch digital unter www.dibiost.ch.

Gemeindebibliothek Eschenbach
Rapperswilerstr. 12, Eschenbach
Montag 18–20 Uhr | Mittwoch 
14–17 Uhr | Samstag, 9–12 Uhr 
(während den Schulferien jeweils 
samstags geöffnet)
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Abfall & Entsorgung:

Auszug aus dem Abfallkalender 2017

Grüngut:
Eschenbach: 
- Montag, 7. August 2017
- Montag, 21. August 2017

Goldingen, St. Gallenkappel, 
Neuhaus (GSN): 
- Freitag, 28. Juli 2017
- Freitag, 11. August 2017

Papier + Karton:
St. Gallenkappel: 
- Samstag, 12. August 2017
  (Blauring, ab 8 Uhr: 076 412 92 26)

Papier am Sammeltag bis spätes-
tens 8.00 Uhr bereitstellen.

Papier gebündelt, keine Tetrapa-
ckungen, kein Styropor, kein Karton.

Plastiksäcke, Papiertragtaschen, 
Kartonschachteln und dergleichen 
werden nicht mitgenommen.

Keine Kehrichtabfuhr am 1. August
Die Kehrrichtabfuhr in Goldingen,  
St. Gallenkappel und Neuhaus (GSN) 
findet am Donnerstag, 3. August 
2017 statt.

Öffnungszeiten 
Entsorgungspark Gublen:
Montag: 13:30–16:00 Uhr
Mittwoch: 13:30–16:00 Uhr
Samstag: 08:00–11:00 Uhr

Telefon:  055 286 25 25
Fax:   055 286 25 50

Weitere Details zur Abfallentsorgung 
in Eschenbach entnehmen Sie bitte 
dem Abfallkalender 2017. 

dem neuen Schuljahr beziehen.
Anlässlich einem Tag der offenen 
Tür am Samstag, 9. September 2017, 
wird das neu renovierte Schulhaus 
der Bevölkerung zugänglich gemacht. 
Nebst der Besichtigung ist auch ein 
Rahmenprogramm vorgesehen. Nä-
here Informationen dazu erscheinen 
in der nächsten Ausgabe von Eschen-
bach aktuell.

Eschenbach im Bild: Siessenweiher (Bild aufgenommen von Johanna Aerne, St. Gallenkappel)

Lehrstelle als Kauffrau/ 
-mann per August 2018

Suchst du nach einer vielseitigen 
Ausbildung als Kauffrau oder 
Kaufmann in der öffentlichen 
Verwaltung? Dann bist du bei uns 
goldrichtig.

Das ausführliche Inserat findest du 
unter www.eschenbach.ch > Aktu-
elles oder direkt über den QR-Code.

Voranzeige

Der Gemeinderat lädt die Bevölke-
rung ein zum

Informationsanlass 
zum Projekt Sportanlagen

Der Anlass findet am Montag-
abend, 18. September 2017 im 
Dorftreff, Eschenbach statt.

Der Gemeinderat bittet die interes-
sierte Bevölkerung, sich das Datum 
zu reservieren.
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Nationalfeiertag

Viel los am  
1. August
Geniessen Sie einen 1. August-
Brunch in einem der Bergrestaurants 
im Goldingertal, am Nachmittag die 
Bundesfeier der Kulturkommissi-
on in der Arena Bildstöckli oder 
am Abend das Höhenfeuer auf der 
Chrüzegg.
 
Gemütlich und traditionell wird 
auch der 1. August im Atzmän-
nig. Brunch, Alphorn, Einscheller, 
Marktstände, Kinderbasteln und 
Kutschenfahrten. Selbstverständlich 
darf die musikalische Unterhaltung 
nicht fehlen. Dafür sorgt Alberto, 
der in Wald wohnhafte Unterhal-
tungskünstler. 

Lokale Produkte und Kreationen 
werden von den Vermarktern aus 
dem Goldingertal an den Marktstän-
den präsentiert und zum Kauf ange-
boten. Kleine Geisschen und Hasen 
können ebenfalls bestaunt und ge-
streichelt werden. Jene, die einen 
Einblick in das schöne Goldingertal 
ergattern möchten, steht die Mög-
lichkeit offen, dies bequem mit einer 
Pferdekutsche zu erleben. 

V E R A N S T A L T U N G E N

Dienstag, 1. August 2017

 – Atzmännig-Markt 

 – 1. August Brunch im Atzmännig 

 – 1. August  Brunch auf dem Archehof 

 – 1. August Brunch auf der Farneralp 

 – 1. August Alpbrunch Altschwand 

 – 1. August Brunch Bergrestaurant 
Atzmännig Harz 

 – Bundesfeier 2017 in der Arena 
Bildstöckli, 13.30–17 Uhr 

 – 1. August Nachtessen & Höhen-
feuer Chrüzegg

Samstag, 12. August 2017
Grillplausch AlpBeizli Schindelberg

Freitag, 18. August 2017
Nachtklettern im Atzmännig

Sa/So, 19./20 August 2017
Linth-Tour Gibelhof Goldingen

Sonntag, 20. August 2017
Alpgottesdienst Chrüzegg

Freitag, 25. August 2017
3. Film und Kulturnacht idä Schüür 
Oberricken

Samstag, 26. August 2017
Rock‘n‘Run im Atzmännig

Detaillierte Informationen im Veranstaltungs-
kalender unter www.goldingertal.ch

www.goldingertal.ch

Produkte aus Goldingertal Eschenbach
Talstation Atzmännig, bei guter Witterung

Atzmännig-Markt
1. August

Schlafen auf der Alp

Chrüzegg: 
Ferienangebot für Familien

Auf der Alp schlafen, den Spielplatz 
geniessen und am frühen Morgen 
beim Melken oder Käsen zuschau-
en. Für Familien mit Kindern, die 
auch in der Chrüzegg das Abendes-
sen geniessen, schlafen alle Kinder 
im Massenlager gratis. Das Angebot 
gilt jeweils von Montag bis Freitag.

Neu kann auch auf der Alp Harz 
(Bergrestaurant Atzmännig) geschla-
fen werden und natürlich auch auf 
der Farneralp.

Weitere Informationen auch zum 
Schlafen im Stroh, Schlafen im Zir-
kuswagen… www.goldingertal.ch

Programm 1. August Brunch im 
Atzmännig
10–14 Uhr Brunch à discretion
10–14 Uhr Pferdekutschenfahrten
10–17 Uhr Marktstände aus dem  
 Goldingertal
11–17 Uhr musikalische Unter 
 haltung mit Alberto
12–13 Uhr Alphornklänge und  
 Fahnenschwingen
13–13.15 Uhr Einscheller Goldingen
13–16 Uhr Lampion basteln für  
 die Kinder
13.30 Uhr Greifvogel-Flugshow
15–15.15 Uhr Einscheller Goldingen
16.00 Uhr Wanderung mit den  
 Greifvögeln
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Bestellungen
Gemeindefahnen

Die Gemeinderatskanzlei nimmt 
Bestellungen bis 11. August 2017 
unter info@eschenbach.ch entge-
gen (Eschenbach aktuell Nr. 09/17).

Bestellungen können auch telefo-
nisch über 055 286 15 50 erfolgen.

Anschliessend wird die Gemein-
deratsanzlei die Sammelbestellung 
vornehmen.

Grössen & Preise
100 x 100 cm eingenäht: CHF 220.–
100 x 100 cm bedruckt: CHF 50.–

150 x 150 cm eimgenäht: CHF 318.–
150 x 150 cm bedruckt: CHF 70.–

IMPRESSUM Eschenbach aktuell

5. Jahrgang • 28. Juli 2017

Herausgeberin 
Gemeinde Eschenbach SG

Auflage 
ca. 4‘300 Exemplare

Redaktion 
Gemeinderatskanzlei 
Redaktion «Eschenbach aktuell» 
Rosa Sciacca Gübeli, 
redaktion@eschenbach.ch,  
055 286 15 52 
Rickenstrasse 12, 8733 Eschenbach 

Inserate und Beilagen 
Nicole Steiner 

 
 
redaktion@eschenbach.ch 
055 286 15 56

Druck 
Rüegg Druck GmbH, Eschenbach

Nächstes Heft / Annahmeschluss* 
Nr. 11/17: 18.08.2017 (*07.08.)

Weitere Informationen 
www.eschenbach.ch > Kommunikation

Bilder 
Roman Gubler, Fotolia, iStock, einge-
reichte.  
Titelbild: «Eigenheim»

Erteilung des Gemeindebürgerrechts
Der Gemeinderat Eschenbach hat in seiner Funktion als Einbürgerungsrat folgenden Personen das Gemeindebürgerrecht 
von Eschenbach SG erteilt:

Bennesch-Sannino Marilyn, geb. 6.7.1977, von Italien,
wohnhaft an der Müliweierstrasse 11, 8733 Eschenbach

Malici Xhejhane, geb. 9.1.1976, von Serbien,
wohnhaft an der Dorfstrasse 18, 8733 Eschenbach

Das Auflagedossier mit dem Einbürgerungsbeschluss liegt während 30 Tagen, d. h. vom 31. Juli bis 29. August 2017, 
beim Sekretariat der Gemeinderatskanzlei, Büro 17, in der Gemeindeverwaltung Eschenbach öffentlich auf. In Eschen-
bach Stimmberechtigte können während der Auflagefrist Einsicht in die Dossiers nehmen und gegen die Einbürgerungs-
beschlüsse beim Gemeinderat Eschenbach schriftlich und begründet Einsprache erheben.

8733 Eschenbach, 28. Juli 2017 Der Gemeinderat



23

Gemeinde Eschenbach SG
Amtliche Bekanntmachungen

Ausgabe 10/2017

Todesmeldungen

Blöchlinger, Walter Anselm, Neuhaus, geboren am  
25. März 1929, gestorben am 1. Juli 2017

Kälin, Martin, Eschenbach, geboren am 26. Januar 1951, gestorben  
am 5. Juli 2017

Blöchlinger geb. Rüegg, Sophie Agatha, Gommiswald, geboren  
am 6. Mai 1926, gestorben am 9. Juli 2017

Miano, Giuseppe, Eschenbach, geboren am 13. November 1932,  
gestorben am 12. Juli 2017

Der Tod kann uns von dem Menschen trennen,  
der zu uns gehörte, aber er kann uns nicht das nehmen, 
was uns mit ihm verbindet.

Verkehrsanordnung
Das Polizeikommando verfügt in Anwendung von Art. 3 SVG (SR 741.01), Art. 107 SSV (SR 741.21) sowie Art. 19 Abs. 1 EV 
zum SVG (sGS 711.1) folgende Verkehrsanordnung(en): 

Neuhaus Tunnelstrasse

Änderung der Verfügung vom 23. September 2010 an Zonensignalisation (2.59.1) mit «Parkieren verboten» (2.50) und 
Zusatz «ausgenommen markierte Parkfelder»

Neu: Ohne Zusatztext infolge Aufhebung der Längsparkfelder

Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 43bis und Art. 47 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (sGS 951.1; 
abgekürzt VRP) innert 14 Tagen Rekurs an das Sicherheits- und Justizdepartement, Oberer Graben 32, 9001 St. Gallen, er-
hoben werden. Zur Erhebung des Rekurses ist berechtigt, wer an der Änderung oder Aufhebung der Verfügung ein eigenes 
schutzwürdiges Interesse dartut (Art. 45 VRP).

Das Polizeikommando
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Öffentliche Planauflage
Der Gemeinderat Eschenbach hat am 27. Juni 2017 in Anwendung von Art. 39 ff. des Strassengesetzes (sGS 732.1) 
erlassen:

Teilstrassenpläne
-  Aufhebung und neue Linienführung Wanderweg Uznacherstrasse, Indust-

riestrasse, Alte Uznabergstrasse, Tunnelstrasse, Jakobstrasse, Haselholz-
strasse, Herrenweg, Neuhaus-Aatal, Kapelle Neuhaus-Aatal

- Aufhebung und neue Linienführung Wanderwege Rütistrasse, Chälen
- Aufhebung und neue Linienführung Wanderwegführung Giblertobelweg, 

Weierweg
- Ergänzung neue Linienführung Wanderweg Rossfallenweg
- Ergänzung neue Linienführung Wanderweg Enkrinnen-Oberchamm-Weg
- Aufhebung Wanderweg Oberauweg

Klassierung / Bezeichnung
Bei allen Teilstrassenplänen handelt es sich um Anpassungen des Gemeindestrassenplans an den rechtskräftigen kanto-
nalen Wanderwegplan.

Bei allen Wegen ändert sich an den Klassierungen nichts. Sämtliche geänderten Wegführungen sind im Gelände bereits 
vorhanden.

Es sind keine Bodenabtretungen erforderlich.

Öffentliche Auflage
Die Teilstrassenpläne liegen während dreissig Tagen, d. h. vom 31. Juli 2017 bis 29. August 2017, bei der Gemeindever-
waltung (Büro 15, Rickenstrasse 12) zur öffentlichen Einsicht auf.

Wer im Zusammenhang mit dem Teilstrassenplan private Rechte abtreten muss, die aus dem Grundbuch ersichtlich sind, 
erhält eine persönliche Anzeige. 

Rechtsmittel
Gegen die Teilstrassenpläne, die Strassenklassierungen und die Zulässigkeit der Bodenabtretung kann innerhalb der 
Auflagefrist beim Gemeinderat Eschenbach schriftlich sowie mit Begründung und Antrag Einsprache erhoben werden. 
Zur Einsprache ist berechtigt, wer ein eigenes schutzwürdiges Interesse dartut (Art. 45 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Verwaltungsrechtspflege, sGS 951.1).

8733 Eschenbach, 28. Juli 2017  Der Gemeinderat
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Öffentliche Planauflage
Der Gemeinderat Eschenbach hat am 27. Juni in Anwendung von Art. 39 ff. des Strassengesetzes (sGS 732.1) genehmigt:

Teilstrassenplan
-  Umklassierung des nördlichen Teils des Spitzelwegs, Gemeindeweg 3. 

Klasse Nr. 6.3.022 in eine Gemeindestrasse 3. Klasse und Einbezug in die 
Hugenmattstrasse, 3.3.041, St.Gallenkappel, und

- Anpassung der Wanderwegbezeichnung im Gemeindestrassenplan von 
bisher unbefestigtem Weg zu befestigtem Weg

Betroffene Grundstücke Nr. 824S, Nr. 441S und Nr. 498S

Klassierung / Bezeichnung
Nach der Höherklassierung des nördlichen Teils des Spitzelwegs in eine Gemeindestrasse 3. Klasse wird der höherklas-
sierte Strassenabschnitt in die Hugenmattstrasse 3.3.041 integriert.

Öffentliche Auflage
Der Teilstrassenplan Umklassierung Spitzelweg liegt während dreissig Tagen, d. h. vom 31. Juli 2017 bis 29. August 2017, 
bei der Gemeindeverwaltung (Büro 15, Rickenstrasse 12) zur öffentlichen Einsicht auf.

Wer im Zusammenhang mit dem Teilstrassenplan Spitzelwegweg private Rechte abtreten muss, die aus dem Grundbuch 
ersichtlich sind, erhält eine persönliche Anzeige.

Rechtsmittel
Gegen den Teilstrassenplan kann innerhalb der Auflagefrist beim Gemeinderat Eschenbach schriftlich sowie mit Begrün-
dung und Antrag Einsprache erhoben werden. Zur Einsprache ist berechtigt, wer ein eigenes schutzwürdiges Interesse 
dartut (Art. 45 Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsrechts-pflege, sGS 951.1).

8733 Eschenbach, 28. Juli 2017  Der Gemeinderat
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Zur Verstärkung unserer 
Freiwilligenteams suchen wir 
 
MahlzeitenverträgerInnen  
 
Einsatzmöglichkeiten: Montag bis Sonntag oder als 
Aushilfe in Eschenbach und/oder Schmerikon 
Einsatzzeiten: ca. von 10.30 bis 12 Uhr 
Entschädigung: Kleine Entschädigung und 
Versicherung für die Fahrten mit dem eigenen Auto 
 
Fühlen sie sich angesprochen, sich in einem 
kameradschaftlichen Team für diesen sinnvollen 
Dienst einzusetzen? 
 
Wir freuen uns auf ihren Anruf und erklären Ihnen 
gerne  weitere Details. 
Spitex - Verein Eschenbach – Schmerikon 
Tel.055 286 26 86 

 

2.

TöffliRennenEschenbach SG

10 Stunden Rennen

Start: 9.30 Uhr
Eintritt frei

Festwirtschaft & Racing Bar
Freitag Abend

Festwirtschaft ab 16.00 Uhr offen

Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017
10 Stunden Rennen

Samstag 05. August 2017
10 Stunden Rennen

Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017
10 Stunden Rennen

Samstag 05. August 2017
10 Stunden Rennen

Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017
10 Stunden Rennen

Samstag 05. August 2017
10 Stunden Rennen

Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017
10 Stunden Rennen
10 Stunden Rennen

Samstag 05. August 2017Samstag 05. August 2017
Verschiebedatum

Samstag 12. August 2017
Verschiebedatum

Samstag 12. August 2017

Abendunterhaltung ab 20 UhrFreitag: STEILÖRGELER
Samstag: TWERALPSPITZ

Anmeldung unter mfc-eschenbach.ch

Infos & Anmeldung unter mfc-eschenbach.ch

Verschiebedatum: Sonntag, 13. August 2017

SAM MOFACROSS
ESCHENBACH SG

Sonntag, 06. August 2017

 

 

 

 

09.30 Uhr, Pfarrkirche Eschenbach 
mit dem Jodelquartett Nagelflue 
Alphorn, Orgelklänge und Alpsegen 
 

Im Jubiläumsjahr 10 Jahre Seelsorgeeinheit Eschenbach 
möchte der Kirchenchor Eschenbach (106-jährig, verstärkt) 
sein Können erneut konzertant unter Beweis stellen. 
Zur Aufführung gelangt:

„Hirtenmesse“ von Ferdinand Schubert
Proben:  jeweils Montag ab 14.08.2017, 20.00 Uhr
 Singsaal Oberstufen zentrum Breiten, Eschenbach

Konzert: Sonntag, 12.November 2017 17.00 Uhr, 
 Pfarrkirche Eschenbach
Auskunft: Sepp Gähwiler, Präsident, Tel. 055 282 32 52
 oder bei einem Kirchenchor-Mitglied

 Herzliche Einladung zum freien Mitsingen!
Kirchenchor Eschenbach

Dorfständli
mit Musikverein Goldingen und 
Jodlerklub Heimelig Goldingen

Freitag, 18. August 2017
(Verschiebedatum: Freitag, 25. August 2017)

Dorfplatz Goldingen, Gasthaus zum Rössli
ab 20:00 Uhr mit Festwirtschaft geführt durch 

das Team vom Gasthaus zum Rössli
Gleichzeitig findet der Empfang für den 

Fahnenverein Linth statt.
Wir freuen uns auf zahlreiche „Mitempfänger“

Der Bühnenverein Godingen
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Markt mit lokalen Anbietern

3. Film- & Kulturnacht ide Schüür! 
Ein urchiges Beizli mit feinen Grilladen erwartet Euch! 

film «ViTUS» mit Bruno Ganz (von Fredi M. Murer)
wann 25. August 2017, Freitag
wo  Oberricken 320, 8727 Walde
zeit ab 18.30 Uhr Beizli geöffnet... 
filmstart Start: 20.30 Uhr
eintritt frei
pp Parkplätze vorhanden
>>> eignet sich für die ganze Familie!

WViTUS

FESTWIRTSCHAFT MIT GRILL UND DESSERTBUFFET 

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH – VEREIN PRO ERMENSWIL
ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG INFORMIERT WWW.ERMENSWIL.CH

ERMENSWIL, BRENNT ! 
DORFFEST BEIM SPIELPLATZ 

SAMSTAG, 26. AUGUST 2017 AB 15.00 BIS CA. 24.00 UHR

DIE FEUERWEHR ESCHENBACH IST ZU BESUCH…
 … MIT FAHRZEUGEN UND MOTORSPRITZEN

MUSIKALISCHE UNTERHALTUNG MIT TRACHTENCHOR ERMENSWIL,
MUSIKSCHULE ESCHENBACH UND DJ 20ab4i

SPIELWAGEN MIT VIELEN TOLLEN 
SPIELGERÄTEN FÜR DIE KINDER !
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28. Juli bis 18. August 2017

Datum Zeit Anlass Lokalität Organisator

01.08. 09:30 Festgottesdienst zum 1. August Kath. Kirche, Eschenbach Kath. Pfarramt Eschenbach

01.08. ab 10:30 Atzmännig-Markt Atzmännig Talstation Verein Goldingertal Eschenbach

01.08. 13:30 Bundesfeier 2017 Arena Bildstöckli Kulturkommission Eschenbach

04.08. 12:00 Senioren-Mittagstisch Restaurant Kapelle, Rüeterswil
Tel. 055 284 17 44

Pro Senectute SGK, Walde, 
Rüeterswil

15.08. 12:00 Senioren-Mittagstisch Gasthaus zum Rössli, Goldingen Pro Senectute Goldingen

15.08. 18:00 Start Ski Team Turnhalle, Goldingen Skiclub Goldingen

17.08. 15:00 Krabbel- und Spielnachmittag altes Gemeindehaus, Rössligass 5,
Eschenbach Spielgruppe Eschenbach

18.08. 20:00 Dorfständli Musikverein Goldin-
gen & Jodelklub Heimelig

Dorfplatz Goldignen, Gasthaus 
zum Rössli Bühnenverein Goldingen

SpielAnimation!

Die Jugendarbeit Eschenbach lädt zum 

gemeinsamen Spielen ein – für Kinder, 

Eltern und alle, die Lust haben!

Jeweils 14 –17 Uhr, nur bei trockenem Wetter

 19.08: Spielplatz beim Volg, St.Gallenkappel

23.08: Spielplatz Kirchacker, Eschenbach

06.09: Spielplatz beim Schulhaus Goldingen

 16.09: Spielplatz Bildstöckli, Eschenbach

20.09: Spielplatz Kirchacker, Eschenbach


